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In der nebenstehend genannten Stellungnahme vom 18.08.2014 stellt 
das Amt für Raumordnung fest, dass die rein gewerblichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes Nr. 9b den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung entsprechen. In den Gewerbegebieten ist kein 
Einzelhandel zulässig. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Raumordnung 
und Landesplanung die ursprünglich geäußerten raumordnerischen 
Bedenken zu der beabsichtigten Einzelhandelsentwicklung als Ergeb-
nis des Einzelhandelsgutachtens und der durchgeführten Abstimmung 
mit der Hansestadt Rostock zurückstellt. 
 
Die nebenstehende raumordnerische Begründung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Zweckbestimmung des Sondergebietes wird statt als "Einzelhan-
del" als "Nahversorgungsstandort" festgesetzt. An der Zulässigkeit 
eines Lebensmittelmarktes mit Backshop ändert sich dadurch nichts. 
Die Änderung dient der weiteren Konkretisierung des Ansiedlungsvor-
habens. Normalerweise dienen Lebensmittelmärkte unter 800 m² der 
Nahversorgung. Die Festsetzung des Bebauungsplanes geht jedoch 
darüber hinaus. Dennoch soll der Lebensmittelmarkt eine Nahversor-
gungsfunktion wahrnehmen. Aus Sicht der Gemeinde ist damit das 
zulässige Sortiment planungsrechtlich hinreichend bestimmt. Die Han-
sestadt Rostock fordert diese weitere Sortimentsbestimmung in ihrer 
Stellungnahme zum Entwurf nicht mehr. 
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Im Rahmen der nachbarschaftlichen Abstimmung wurde mit Schreiben 
der Hansestadt Rostock vom 02.02.2015 die Durchführung einer Ver-
träglichkeitsuntersuchung gefordert, durch die die Auswirkungen der 
Ansiedlung auf zentrale Versorgungsbereiche der Hansestadt Rostock, 
das vorhandene Nachfragepotenzial sowie der möglicherweise auftre-
tende Abfluss von Kaufkraft geprüft werden sollte.  
Daher wurde durch die BBE Handelsberatung GmbH, Hamburg, eine 
"Auswirkungsanalyse zur geplanten Neuansiedlung eines Lebensmit-
tel-Discountbetriebs am Standort Sandkrug in der Gemeinde Papen-
dorf" (Hamburg, 11/2015) erarbeitet. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass durch das Ansiedlungsvorhaben 
am Standort Sandkrug negative Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO ausgeschlossen werden können. Es sind keine nachhaltigen 
Störungen der Funktionsfähigkeit von zentralen Versorgungsbereichen 
der Hansestadt Rostock oder der Nahversorgungssituation in benach-
barten Kommunen sowie in der Gemeinde Papendorf selbst zu erwar-
ten. 
 
Im Rahmen eines Abstimmungsgespräches am 14.01.2016, an dem 
Vertreter des zuständigen Ministeriums, des Amtes für Raumordnung 
Region Rostock, der Hansestadt Rostock sowie der Gemeinde Papen-
dorf teilgenommen haben, wurde nur einer Ansiedlung eines Lebens-
mittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von 1.000 m² zuzüglich eines 
Backshops/Cafés mit 80 m² zugestimmt. Diese Variante liegt auch 
dem Bebauungsplan Nr. 9b zugrunde. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Landkreises die 
gemeindliche Entwicklung bzgl. der Ansiedlung eines Lebensmittel-
markes akzeptiert wird. 
Im Rahmen der nachbarschaftlichen Abstimmung wurde mit Schreiben 
der Hansestadt Rostock vom 02.02.2015 die Durchführung einer Ver-
träglichkeitsuntersuchung gefordert, durch die die Auswirkungen der 
Ansiedlung auf zentrale Versorgungsbereiche der Hansestadt Rostock, 
das vorhandene Nachfragepotenzial sowie der möglicherweise auftre-
tende Abfluss von Kaufkraft geprüft werden sollte.  
Daher wurde durch die BBE Handelsberatung GmbH, Hamburg, eine 
"Auswirkungsanalyse zur geplanten Neuansiedlung eines Lebensmit-
tel-Discountbetriebs am Standort Sandkrug in der Gemeinde Papen-
dorf" (Hamburg, 11/2015) erarbeitet. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass durch das Ansiedlungsvorhaben 
am Standort Sandkrug negative Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO ausgeschlossen werden können. Es sind keine nachhaltigen 
Störungen der Funktionsfähigkeit von zentralen Versorgungsbereichen 
der Hansestadt Rostock oder der Nahversorgungssituation in benach-
barten Kommunen sowie in der Gemeinde Papendorf selbst zu erwar-
ten. Im Rahmen eines Abstimmungsgespräches am 14.01.2016, an 
dem Vertreter des zuständigen Ministeriums, des Amtes für Raumord-
nung Region Rostock, der Hansestadt Rostock sowie der Gemeinde 
Papendorf teilgenommen haben, wurde nur einer Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von 1.000 m² zuzüglich 
eines Backshops/Cafés mit 80 m² zugestimmt. Diese Variante liegt 
auch dem Bebauungsplan Nr. 9b zugrunde. 
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Die Stellungnahmen der beteiligten Fachämter des Landkreises wer-
den im Folgenden erörtert und in die Abwägung eingestellt. 
 
Dieser Abwägung werden darüber hinaus die Stellungnahmen der 
Fachämter zum Vorentwurf beigefügt sofern diese sich zum Entwurf 
nicht mehr geäußert haben. 
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Untere Naturschutzbehörde 
 
zu 1. und 2. 
Für die genannten Bäume wurden Fällanträge gemäß den §§ 18 und 
19 NatSchAG gestellt. Die entsprechenden Bäume sind im Bebau-
ungsplan als "zukünftig entfallend" gekennzeichnet und wurden in der 
Bilanzierung berücksichtigt. Auch die Tatsache, dass es sich bei den 
südöstlich vorhandenen Bäumen um Ausgleichmaßnahmen handelt 
wurde dabei berücksichtigt. Die Ersatzpflanzungen werden am Land-
weg von Groß Stove in Richtung Kritzmow durchgeführt.  
 
zu 3. 
Für die bekannten Ausgleichsbäume wird folgende Festlegung getrof-
fen: Entlang der Straße Sandkrug auf dem Flurstück 36/2, Flur 1 in der 
Gemarkung Groß Stove sind die 5 vorhandenen in einer Reihe ge-
pflanzten Jungbäume der Art Spitzahorn (Acer platanoides) im Zuge 
des Straßenausbaus auf das angrenzende private Flurstück 120, Flur 
3 in der Gemarkung Sildemow (Sondergebiet "Nahversorgungsstand-
ort“) in gleicher Anordnung zu versetzen. Die Maßnahme ist durch den 
Erschließungsträger durchzuführen und im Rahmen eines städtebauli-
chen Vertrages bzw. Erschließungsvertrages mit der Gemeinde zu 
sichern.  
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zu 4. 
Gemäß der Anlage 11 der Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE) kann 
für die Anlage von naturnahen Wiesen und Weidenflächen auf ehema-
ligen Acker- oder Wirtschaftsgrünlandflächen, je nach Ausprägung, 
eine Wertstufe zwischen 1-3 gewählt werden. Aufgrund des festge-
setzten Pflege- bzw. Mahdregimes, vergleichbar mit der unter I.6 ge-
nannten Ausprägung „mit Aushagerung des Standortes und langfristig 
gesichertem Nutzungs- bzw. Pflegemanagement“, wird die Wertstufe 2 
angenommen. Ausgehend von der festgelegten Wertstufe wird im An-
schluss eine Kompensationswertzahl (Tabelle 2 – HzE) abgeleitet. Bei 
der Wertstufe 2 kann das 2-3,5 fache angenommen werden.  
Die Gemeinde hat die Werteinstufung 3 vorgenommen, da die Maß-
nahmen im Zusammenhang mit schon bestehenden, wertvollen Bio-
topstrukturen durchgeführt werden (Feldgehölze, bestehende Sukzes-
sionsflächen). Der Grund für eine niedrigere Bewertung von Sukzessi-
onsfläche bzw. naturnahen Wiesenfläche gegenüber Gehölzfläche, wie 
in der Bewertung der uNB angedeutet, ist für die Gemeinde nicht 
nachvollziehbar, da auch für Heckenpflanzungen (Anlage 11 Punkt I.4) 
überwiegend eine Wertstufe von 2 anzunehmen ist. Die Gemeinde 
kommt zu der Einschätzung, dass die Bewertung der genannten Aus-
gleichsmaßnahmen angemessen ist. 
 
Zu 5. 
Für den genannten Tatbestand gibt es bereits gesetzliche Regelungen 
(§§ 39 und 44 BNatSchG). Diese werden in den artenschutzrechtlichen 
Betrachtungen im Umweltbericht angeführt. Im Rahmen des Vorent-
wurfs wurde eine Artenschutzgutachten erarbeitet, dass u.a. den zu 
diesem Zeitpunkt vorhanden Gebäudebestand zum Gegenstand hatte. 
Die Gebäude sind mittlerweile nicht mehr vorhanden. Festsetzungen 
zum Abriss sowie zur Sanierung von Gebäuden sind daher nicht mehr 
notwendig. 
 
 
 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Papendorf 

8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des Sachgebietes Straßenverkehr wird im Folgen-
den erörtert und in die Abwägung eingestellt. 
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Die Begrifflichkeit wird in der Begründung entsprechend dem neben-
stehenden Vorschlag geändert. Der geplante Straßenquerschnitt be-
trägt 9,0 m und nicht, wie nebenstehend dargestellt, 10 m. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird im Rahmen der fortschreitenden Er-
schließungsplanung beachtet. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sie sich mit den Belangen des 
Bodenschutzes auseinandergesetzt hat. Es bestehen keine Boden-
schutzrechtlichen Einwände. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet keine Altlasten 
oder Altlastenverdachtsflächen bekannt sind. 
 
Die nebenstehenden bodenschutzrechtlichen Hinweise werden durch 
die jeweiligen Flächeneigentümer beachtet. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet in der 
Trinkwasserschutzzone III der Oberflächen-Wasserfassung Warnow 
befindet. Dies wurde nachrichtlich in den Plan übernommen. 
 
Das Schmutzwasserkonzept sieht eine zentrale Ableitung des Abwas-
sers zur Kläranlage Rostock-Bramow vor. Dazu werden die auf den 
Grundstücken im Geltungsbereich anfallenden Abwässer der Leitung 
im Bereich des B-Planes Nr. 9a zugeführt. 
 
Ein Bodengutachten des Ingenieurbüros für Baugrunduntersuchung 
und Umwelttechnik Rostock vom 14.03.2015 zur Prüfung der Versicke-
rungsfähigkeit kommt zu dem Ergebnis, dass Standort aufgrund der 
vorhandenen Bodenverhältnisse für eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser nicht geeignet ist. 
Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers (geplante Ge-
werbegebiete und Verkehrsstraße) in Höhe von Q=380 l/s erfolgt über 
einen neu zu bauenden Regenwasserkanal DN 300-600. 
Die Vorflut für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers bil-
det der Vorfluter „Graben 13“ (Stover Bach). In der Beratung am 
07.04.2016 bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Rostock 
wurde einer Einleitmenge von 80 l/s zugestimmt. Das anfallende Ober-
flächenwasser aus dem Gewerbegebiet wird daher zunächst über ein 
Regenrückhaltebecken mit Absetzteil geleitet, das im Süden des Plan-
gebietes errichtet werden soll. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden durch die Grundstückseigen-
tümer beachtet. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde muss, um den Grundschutz zu gewährleisten, eine 
Löschwassermenge von 48 m³/h über zwei Stunden vorhalten. Im 
Plangebiet sind zwei Hydranten vorhanden, die jeweils 24 m²/h leisten 
(Fc 214016, Fc 214017). Die Löschwasserversorgung ist daher sicher-
gestellt. Der Hydrant Fc 214016 befindet sich auf dem Gelände der 
vorhandenen Spedition. Da das Gelände eingezäunt ist, ist der Hyd-
rant schwer zu erreichen. Daher wird dieser in den öffentlichen Stra-
ßenraum verlegt. Gewerbebetriebe haben je nach ihrer Spezifik bei 
Bedarf eine höhere Löschwassermenge selbst sicherzustellen. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich für das Gesundheitsamt 
keine relevanten Probleme oder Fragen bzgl. der Planung ergeben. 
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 9b werden landwirt-
schaftlich genutzte Flächen beansprucht, allerdings werden langfristige 
Entwicklungsziele der Gemeinde umgesetzt, die im wirksamen Flä-
chennutzungsplan als Darstellung von gewerblichen Bauflächen in der 
Ortslage Sandkrug verankert sind. Die vorgesehene gewerbliche Nut-
zung lässt sich aufgrund der zu erwartenden Konflikte mit empfindli-
chen Nutzungen nur bedingt im Rahmen einer Innenentwicklung reali-
sieren. Entsprechende Flächenpotentiale sind in den Ortslagen der 
Gemeinde auch nicht vorhanden. Größere Brachflächen, Gebäude-
leerstand oder nennenswerte Nachverdichtungsmöglichkeiten beste-
hen in den Ortsteilen bei einer vergleichbar guten Verkehrsanbindung 
nicht. Die von der vorliegenden Planung betroffenen landwirtschaftlich 
genutzten Flächen sind vergleichsweise klein und isoliert, da sie seit 
der Errichtung der Umgehungsstraße L132 von allen Seiten von Ver-
kehrsflächen eingeschlossen sind. Darüber hinaus wird die Fläche 
schon stark durch die Betriebsfläche und die Gebäude eines Logistik-
unternehmens sowie durch eine Hochspannungsleitung geprägt. Die 
zweckmäßige Bewirtschaftung ist somit eingeschränkt. Geeignete Flä-
chenalternativen bestehen also für eine vergleichbare Flächenentwick-
lung nicht. Die betroffenen Landwirte wurden frühzeitig einbezogen. 
Benachbarte Landwirtschaftsflächen sind von der Planung nicht betrof-
fen. 
 
Für Ausgleichmaßnahmen werden landwirtschaftliche Flächen in An-
spruch genommen, die kurzfristig zur Verfügung stehen und die auf-
grund ihrer Bodeneigenschaften eine geringere Eignung für die Bewirt-
schaftung durch die jeweiligen Landwirtschaftsbetriebe besitzen. 
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Die Inhalte der Stellungnahme vom 21.01.2015 zum Vorentwurf bzgl. 
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind nebenstehend aufgeführt. 
 
Die Ergebnisse des Bodengutachtens und der Entwässerungsplanung 
waren Bestandteil der Begründung. Inzwischen liegt eine abgestimmte 
Erschließungsplanung vor. Die Ableitung des anfallenden Nieder-
schlagswassers (geplante Gewerbegebiete und Verkehrsstraße) in 
Höhe von Q=380 l/s erfolgt über einen neu zu bauenden Regenwas-
serkanal DN 300-600. 
Die Vorflut für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers bil-
det der Vorfluter Graben 13 (Stover Bach). In der Beratung am 
07.04.2016 bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Rostock 
wurde einer Einleitmenge von 80 l/s zugestimmt. Das anfallende Ober-
flächenwasser aus dem Gewerbegebiet wird daher zunächst über ein 
Regenrückhaltebecken mit Absetzteil geleitet, das im Süden des Plan-
gebietes errichtet werden soll. Der Absetzteil verfügt über eine Tauch-
wand. Durch die genannten Maßnahmen wird gewährleistet, dass ein 
Schadstoffeintrag in den Graben 13 verhindert wird. Auch die Begren-
zung der Zuflussmenge dient der Vermeidung negativer Auswirkungen 
auf das betroffene Gewässersystem. Gleiches gilt auch für mittelbar 
betroffene, nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) berichtspflichtige, 
Warnow. Das Verschlechterungsverbot, insbesondere in stofflicher 
Hinsicht, wird durch die genannten Maßnahmen der Regenwasser-
rückhaltung und -reinigung eingehalten. Die vorstehenden Aussagen 
zum Schutzgut Wasser werden auch in den Umweltbericht übernom-
men. 
 
Für Ausgleichmaßnahmen werden hier nach umfangreichen Abstim-
mungen landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen, die kurz-
fristig zur Verfügung stehen und die aufgrund ihrer Bodeneigenschaf-
ten eine geringere Eignung für die Bewirtschaftung durch die jeweili-
gen Landwirtschaftsbetriebe besitzen. 
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Die Hinweise auf Ausgleichsmaßnahmen zum Gewässerschutz wer-
den zur Kenntnis genommen und ggf. bei weiteren Verfahren berück-
sichtigt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass weitere Belange, die durch 
das StALU vertreten werden, durch die Planung nicht berührt werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet keine Waldflä-
chen vorhanden sind.  
 
 
Die nebenstehend angesprochene Fläche ist dem bestehenden Re-
genrückhaltebecken südwestlich des Plangebietes zugeordnet. Es 
handelt sich eine Ausgleichsfläche im Rahmen des Ausbaus der 
L 132. Der zugehörige Grünordnungsplan sieht auf der Fläche lediglich 
die Anlage von Gehölzgruppen vor.  
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Für die Fläche besteht seitens der Gemeinde keine Zielsetzung einer 
Waldentwicklung. Es obliegt daher dem Eigentümer der angesproche-
nen Fläche, dafür Sorge zu tragen, dass durch den Bewuchs keine 
zukünftigen Beeinträchtigungen der Gewerbeflächen im Plangebiet 
ausgehen. 
Im Zusammenhang mit Gehölzen wird die Gefahrenabwehr durch die 
jeweiligen Eigentümer wahrgenommen. 
 
 
Die Vorflut für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers bil-
det der Graben 13 (Stover Bach). In der Beratung am 07.04.2016 bei 
der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Rostock wurde einer 
Einleitmenge von 80 l/s zugestimmt. Das anfallende Oberflächenwas-
ser aus dem Gewerbegebiet wird daher zunächst über ein Regenrück-
haltebecken mit Absetzteil geleitet, das im Süden des Plangebietes 
errichtet werden soll. Der Absetzteil verfügt über eine Tauchwand. 
Durch die genannten Maßnahmen wird gewährleistet, dass ein Schad-
stoffeintrag in den Graben 13 verhindert wird. Auch die Begrenzung 
der Zuflussmenge dient der Vermeidung negativer Auswirkungen auf 
das betroffene Gewässersystem und damit auch auf die angesproche-
nen, gewässerbegleitenden Gehölzflächen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die festgesetzten Aus-
gleichsmaßnahmen keine forstrechtliche Betroffenheit besteht. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die inzwischen durchgeführte Untersuchung der Leistungsfähigkeit 
des Knotenpunktes L 132/Erbsenkamp hat ergeben, dass diese nur 
über die Errichtung einer Ampelkreuzung sichergestellt werden kann. 
Diese Maßnahme wird zurzeit durch das Straßenbauamt umgesetzt. 
Dadurch wird gewährleistet, dass durch die Nutzungen im Plangebiet 
keine negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Knoten-
punktes entstehen. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die Belange des LUNG nicht be-
troffen sind. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine 
Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes 
befinden. 
 
 
Der Landkreis wurde beteiligt. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der landesweiten 
Gefahrenabwehr beim Brand- und Katastrophenschutz keine Beden-
ken gegen die Planung bestehen. 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Warnow-Wasser- und 
Abwasserverband grundsätzlich keine Einwände gegen die Plan er-
hebt. 
 
Die Stellungnahme der EURAWASSER Nord GmbH wird im Folgen-
den erörtert und in die Abwägung eingestellt. 
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Die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 27.01.2015 ist im Folgenden 
der Abwägung beigefügt. 
 
Ein Erschließungsvertrag wird zwischen Gemeinde, Ver- und Entsor-
gern sowie dem Erschließungsträger abgeschlossen. 
 
Die EURAWASSER Nord GmbH wird im Rahmen der fortschreitenden 
Erschließungsplanung weiterhin beteiligt. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf vom 27.01.2015 
 
 
 
Die Trinkwasserleitung wird im Plan dargestellt und soweit diese auf 
privaten Grundstücken liegt, mit einem entsprechenden Geh-, Fahr- 
und leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorger versehen. 
Darüber hinaus wurden die Baugrenzen dem Leitungsverlauf ange-
passt, so dass eine Umverlegung der Leitung, bis auf ein kleines Teil-
stück im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens, nicht not-
wendig wird. 
 
Die Gemeinde muss, um den Grundschutz zu gewährleisten, eine 
Löschwassermenge von 48 m³/h über zwei Stunden vorhalten. Im 
Plangebiet sind zwei Hydranten vorhanden, die jeweils 24 m²/h leisten 
(Fc 214016, Fc 214017). Die Löschwasserversorgung ist daher sicher-
gestellt. Der Hydrant Fc 214016 befindet sich auf dem Gelände der 
vorhandenen Spedition. Da das Gelände eingezäunt ist, ist der Hyd-
rant schwer zu erreichen. Daher soll dieser in den öffentlichen Stra-
ßenraum verlegt werden. Gewerbebetriebe haben je nach ihrer Spezi-
fik bei Bedarf eine höhere Löschwassermenge selbst sicherzustellen. 
 
Das Schmutzwasserkonzept sieht eine zentrale Ableitung des Abwas-
sers zur Kläranlage Rostock-Bramow vor. Dazu werden die auf den 
Grundstücken im Geltungsbereich anfallenden Abwässer der Leitung 
im Bereich des B-Planes Nr. 9a zugeführt. 
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Die Ergebnisse des Bodengutachtens und der Entwässerungsplanung 
waren Bestandteil der Begründung. Inzwischen liegt eine abgestimmte 
Erschließungsplanung vor. Die Ableitung des anfallenden Nieder-
schlagswassers (geplante Gewerbegebiete und Verkehrsstraße) in 
Höhe von Q=380 l/s erfolgt über einen neu zu bauenden Regenwas-
serkanal DN 300-600. 
Die Vorflut für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers bil-
det der Vorfluter Graben 13 (Stover Bach). In der Beratung am 
07.04.2016 bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Rostock 
wurde einer Einleitmenge von 80 l/s zugestimmt. Das anfallende Ober-
flächenwasser aus dem Gewerbegebiet wird daher zunächst über ein 
Regenrückhaltebecken mit Absetzteil geleitet, das im Süden des Plan-
gebietes errichtet werden soll.  
 
Die Trinkwasserschutzzone wurde im Plan gekennzeichnet. Die Ge-
meinde geht davon aus, dass die Flächeneigentümer die Bestimmun-
gen der Schutzgebietsverordnung einhalten. 
 
 
s. Stellungnahme zum Entwurf 
 
Im Bereich der genannten Leitungen werden keine Pflanzmaßnahmen 
festgesetzt. Ansonsten obliegt die Freihaltung der Trasse den Eigen-
tümern der betroffenen Grundstücke gemäß der Eintragung ins 
Grundbuch. 
 
Die Leitungsbestände wurden in der Planung berücksichtigt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet ausschließlich 
Leitungsbestände des Gasnetzes der Hansestadt Rostock befinden (s. 
nachfolgende Stellungnahme). 
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Die vorhandenen Gasleitungen der Stadtwerke Rostock AG wurden im 
Bebauungsplan dargestellt und, soweit private Grundstücke betroffen 
sind, mit einen Geh-, Fahr- und Leitungsrecht versehen. Die Baugren-
zen wurden entsprechend angepasst. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Hauptabteilung 
Gas der Stadtwerke Rostock AG keine Einwände gegen die Planung 
bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Planung keine An-
lagen und keine zurzeit laufende Planungen der ONTRAS und der 
VGS berührt werden. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Anlagen oder Ge-
wässer des Wasser- und Bodenverbandes im Plangebiet befinden. 
 
Es bestehen keine Einwände oder Belange des Wasser- und Boden-
verbandes. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Telekom keine Grund-
sätzlichen Bedenken bzw. Einwände gegen die Planung hat. Zurzeit ist 
keine Erweiterung des Netzes geplant. 
 
Die vorhandenen Leitungen werden im Rahmen der Erschließung be-
achtet. 
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Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen der Kabel Deutschland 
GmbH, daher sind die Belange derzeit nicht berührt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der e.dis keine Be-
denken gegen die Planung bestehen. 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. 
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Die nebenstehenden Hinweise werden beachtet. Eine Umverlegung 
von Leitungen ist nicht notwendig. 
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Die Versorgung der Grundstücke im Plangebiet ist über den vorhande-
nen Leitungsbestand sichergestellt. 
 
Zu der vorhandenen 110-kV-Freileitung wurden im Vorfeld schon Ab-
stimmungen mit der e.dis durchgeführt. Die Stellungnahme der e.dis 
zu diesem Thema vom 05.06.2014 ist im Folgenden beigefügt. 
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Die angesprochene Leitung und der Maststandort sind im Bebauungs-
plan gekennzeichnet. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine Kfz-Stellplatznutzung in 
dem dargestellten Schutzbereich zulässig ist (s.u.). Dabei sind die an-
gesprochenen Richtlinien durch den Flächeneigentümer zu beachten. 
Die genannten Hinweise zur Bebauung und Begrünung in der Nähe 
vorhandener/geplanter 110-kV-Freileiungen sind im Folgenden der 
Abwägung beigefügt. 
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Die nebenstehenden Anforderungen zur Nutzung des Schutzbereiches 
werden von den Grundstückseigentümern beachtet. 
 
 
Ein Nutzung als Lagerfläche ist nicht vorgesehen. 
 
 
In dem Bebauungsplan wurde vorsorglich die Baugrenze durchgehend 
in einer Entfernung von 20 m von der Trassenachse festgesetzt. 
Grundlage war dabei die im Folgenden beigefügte Karte.  
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Der nebenstehende Schutzbereich wurde vorsorglich im Bebauungs-
plan berücksichtigt. 
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Die nebenstehenden Hinweise zur Bebauung und Begrünung in der 
Nähe vorhandener/geplanter 110-kV-Freileiungen werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der notwendige Schutzbereich wurde bereits zum Vorentwurf des Be-
bauungsplanes abgestimmt (s.o.). 
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Die nebenstehenden Hinweise werden im Rahmen der Nutzung und 
Bebauung beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die IHK keine Bedenken oder 
Anregungen zur Planung hat. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Handelsverband keine 
Einwände gegen die Planung erhebt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Hansestadt Rostock in 
ihren Belangen nicht beeinträchtigt wird und ihre Interessen gewahrt 
werden. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine negativen Auswirkun-
gen auf zentrale Versorgungsbereiche der Hansestadt Rostock erfol-
gen. 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Ausführung zur gewerblichen Entwicklung des 
Standortes ist gleichlautend mit der Stellungnahme vom 02.02.2015 
der Hansestadt Rostock zum Vorentwurf. Es keine Einwände vorge-
bracht. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Pölchow keine 
Einwände hat. 
 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Papendorf 

49 
  

 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Kritzmow keine 
Bedenken oder Hinweise hat. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Dummerstorf 
der Planung zustimmt. 
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Die im Rahmen der behördeninternen Beteiligung abgegebenen Hin-
weise sind im Folgenden beigefügt. 
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Die Gemeinde muss, um den Grundschutz zu gewährleisten, eine 
Löschwassermenge von 48 m³/h über zwei Stunden vorhalten. Im 
Plangebiet sind zwei Hydranten vorhanden, die jeweils 24 m²/h leisten 
(Fc 214016, Fc 214017). Die Löschwasserversorgung ist daher sicher-
gestellt. Der Hydrant Fc 214016 befindet sich auf dem Gelände der 
vorhandenen Spedition. Da das Gelände eingezäunt ist, ist der Hyd-
rant schwer zu erreichen. Daher wird dieser im Rahmen der Erschlie-
ßung in den öffentlichen Straßenraum verlegt. Gewerbebetriebe haben 
je nach ihrer Spezifik bei Bedarf eine höhere Löschwassermenge 
selbst sicherzustellen. 
Auf die Errichtung eines zusätzlichen, dritten Hydranten wird verzich-
tet, da sich der Hydrant Fc 214016 in unmittelbarer Nähe befindet. 
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Die Hinweise werden im Rahmen der Baumaßnahmen beachtet. 
 
Der Ausgleich für die angesprochenen Bäume wird im städtebaulichen 
Vertrag geregelt und ist durch den Erschließungsträger zu erbringen. 
 


